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aus moralischen, religiösen, antimarxistischen

und andern Gründen.
So geschah's denn auch. Zürichs Polizei-

vorstand verbot die Revue per 16. Mai 1939,
liess also noch ein paarTage für weitere
Auftritte frei. Aber weiter ging's mit Schlagzeilen

wie «Für eine gesunde Jugend, für ein
sauberes Zürich!» Auf Flugblättern stand —

man geniert sich im nachhinein — etwas von
«Abwehr jüdisch-zersetzender Kultur».

Nun, die Corso-Direktion rekurrierte.
Und zwar mit Erfolg. An den Gesamtstadtrat.

Auch der städtische Sittenkommissar
nahm an der Nacktheit keinen Anstoss.
Immerhin, fand der Rat, sollten die Werbepla-
kätchen in den Trams verschwinden. Und
die Polizei sollte die Ausmerzung anstössi-

ger Stellen verlangen dürfen.

Parteinahme für Fleisch
und Bein
Es durfte weitergespielt werden. Das ge-

samtstadträtliche Placet brachte laut
Pressemeldungen «Mucker, Pharisäer,
Moralheuchler» zum Schäumen. Über den Rat
hiess es im Nebelspalter einfach lapidar: «Er

wirkte als ein Schiedsgericht. Doch einen
Anstoss nahm er nicht. Im Gegenteil, nach

Augenschein nahm er Partei für Fleisch und
Bein. Zwar, immerhin, der Rat der Stadt

empfahl dem Fleisch ein Feigenblatt.»
Im übrigen: Das Gastspiel lief per Ende

Mai 1939 ohnehin aus. Eine Gazette
prophezeite dazu: «Diese ausländische Fleischschau

nimmt damit wohl für lange Zeit
Abschied von der Schweiz.» Ja Pustekuchen!
Die Zürcher Nachrichten vom 3. Juni 1939
liessen bereits wissen: Die Folies-Bergeres
gastieren jetzt «ausgerechnet in der
schweizerischen Hauptstadt Bern»!

Mittlerweile haben wir Gogo und Strip,
«Playboy»-Hefte und «Oben-ohne-Ge-
meinschaftsbäder» und RTL plus und
und und erlebt. Und die «Folies-Bergeres»

in Päris geniessen nur noch mittel-
mässigen Attraktionswert. Sic transit
denn als vor 30 Jahren ein sich etwas
verlorenfühlender Schweizer in Paris einen
Taxichauffeur fragte, wo in Paris denn helvetische

Landsleute anzutreffen seien, reagierte
dieser: «In den ersten drei Reihen der <Fo-

lies-Bergeres>!»

In verschiedenen
Gebirgskantonen
werden ökologische
Lösungen für die

Stromversorgung von
abgelegenen
Alpbetrieben gesucht.

«Hoffentlich
händ d'EW nüüt
degäge!»

In Basel und St.Gallen
sind Volksinitiativen
lanciert worden, die
im Endeffekt auf
die «autofreie Stadt»
hinzielen.

«E paar werded
allwääg degäge
sii!!»
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